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 Veröffentlicht am 23.05.2013

Norm

VersVG §149

VersVG §150

Rechtssatz

Eine Grundversicherung ist nach Abschnitt I) 4. des Excendeten-Versicherungsvertrags der Kammer der

Wirtschaftstreuhänder solange nicht „ausgeschöpft“, als die nach §§ 149, 150 VersVG vom Grundversicherer zu

tragenden Abwehrkosten zu decken sind und eine allfällige Di:erenz zwischen den tatsächlich entstandenen und den

vom Grundversicherer gedeckten Abwehrkosten aus einer vom Versicherungsnehmer mit dem Grundversicherer

vereinbarten Einschränkung der Hauptleistungspflicht nach §§ 149, 150 VersVG resultiert.
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